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Soris.izunsj der amtlidxn Bekannimachunacii aus dem ersten büu.
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'Jl  W . I. 17725 17 g R fl

ijerreffead Beschiiignahme und Höchst-reife von Tier-
haiiren. deren Abgänge« und Absiillen sowie Abfällen

und Abgängen von Wollfellen, Haarsellen and Pelze».Bon, 1. 3«li 1817.
,u c? le  uachsteheude Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
au btUtt& dem Gesetz vom 11. Dezember 1915
^ichs -Gesetzbl. S . 813), in Bayern auf Grund der Aller-
hoch,ten Verordnung vom 31. Juli 19>4 — den Ueber-
gaoq der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörden be»
treffend. - des Gesetzes betreffend Höchstpreise"vom 4
August .914 (Reichs GesetzblS . 339) in der Fassung vom
1i Dezember 1914 (Reichs Gesetzbl. S 516). der Bekannt¬
machungen über die Aenderung dieses Gesekes vom 21.
ejamair 1915, Gesetzbl. S . 25), vom 23. Septem¬
ber . 191o sRetchs-GesetzblS . 603). vom 23. März 1916
(Reichs Gesetzbl. H. 183) und vom 22. März 1917 (ReichS-
Gesetzbl. S . 253), ferner — auf Ersuchen des Krieasmi-
nisterlums — aus Grund der Bekanntmachungüber die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26.
Apnl 191/ (Reichs-Gesetzbl. S . 376), zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken, daß Zuwiderhand-
langen gemäß den in der Anmerkung*) abgedruckten Be¬
stimmungen bestraft werden, sofern nicht nach den allgemei-

*) ®?fänguis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

t. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet:
~ fts Ĉ ni Um  Abschluß eines Vertrages auffordert.

m Höchstpreise überschritten werden, oder sichzu einem solchen Vertrage erbietet;
3 w r ® c0e«Aanb, der von einer Aufforderung (8 2, 3

fAnf« Höchstpreise) betroffen ist, beiseite¬schafft. beschädigt oder zerstört:
4 S £ i .T? (tl "S der zuständigen Behörde zum Verkauf

nad)fommt*nnbei' “l b'C Höchstpreis festgesetzt sind, nicht
5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt

sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht:
b. wer den nach§ 5 des Gesetzes betreffend Höchstpreise, er-

lassenen Ausfuhrungsbestimmungen zuwiderhandelt,
jrjttl « f^ TT 01  Zuwiderhandlungen gegen NummerI oder

^ ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu
den'^ xnl. '"̂ den.der Höchstpreis überschritten worden ist oder in

^"'"mer2 überschritten werde» sollte; übersteigt
3m 5inM rh aß K*e,,HaUr enb  '1Narf' f0  ist auf ihn zu erkennen.

Umstände kann die Geldstrafe bis auf die
4. aiste des Mindestbetrages ermäßigt werden

>N' dcn Fällen der Nummer1 und 2 kann neben der Strafe-
a»,geordnet werden, da« die Verurteilung auf Kosten des Schul-
. ^ "ilich d°kannt,»machen ist; auch kann neben Gesang
"'Strafe ans Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden
bi* fiAb£" «Ct  ft rafeftf“"V auf  Einziehung der Gegenstände, auf
»--)sl ^ d>e strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Un¬
terschied, ob ste dem Täter gehören oder»ich!

nen Strafgesetzen höhere Strafen angedrohl sind. Auch
kann der Betrieb des H. ndelsgewerbes gemäß der Be¬
kanntmachung zur Ferndaltuag unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23 September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
603) untersagt werden.

§ I
Von der Bekanntmachung detrossene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werben betroffen:
1. Tierhaare jeder Art, auch in Mischungen untereinander

oder mit anderen Spinnstoffen,
2. Abfälle und Abgänge jeder Art ver unter Ziffer 1 ge¬

nannten Gegenstände aus Spinnerei , Weberei, Filzerei
und allen anderen Betriebsarten,

3. Abschnitte und sonstige Abgänge und Abfälle jeder Art
von Wollfellen, Haarsellen und Pelzen jeder Art.

Ausgenommen von dieser Bekanntmachung sind:
a) ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle, Kamelhaare,

Mohär, Alpaka, Kaschmir, ungewaschen, rückengewa¬
schen, fabrikniäßig gewaschen, karbonisiert, auch in Mi-
schilngen untereinander oder mit anderenSpinnstosien ,

b) ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe aus reiner Schaf¬
wolle, Kamelhaar, Mohär, Alpaka, Kaschmir, also
Kammzug, Kämmlinge, Âbfälle und Abgänge jeder
Art dieser Spinnstoffe aus Wäscherei, Kämmerei,
Kammgarn- u. Streichgarnspinnerei, Weberei, Strik-
kerei, Wirkerei oder sonstigen Zweigen der Verarbei¬
tung, auch in Mischungen untereinander oder mit an¬
deren Spinnstoffen,

c) Schweinebv offen.
A ii merknng : Aui Gegenstände der vorstehend un¬

ter o und b aufgesührten Art finden die Bestimmt!ngen der
Bekanntmachung Nr. IV. I. 1770/5. 17. K. R . A. vom I.
Juli 1917, betreffend Beschlagnahme von reiner Schaf¬
wolle, Kamelhaar, Mohär, Alpaka, Kaschmir sowie deren
Halberzeugnissen und Abgängen bezw. Nr. W r. 1771/5.
17. K. R. A. vom l . Juli 1917, betreffend Beschlagnahme
und Bestandserhebung der deutschen Schafichnr und des
Wn(laefälles bei den deutschen Gerbereien Anwendung

8 2.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffen Gegenstände
werde» hiermit beschlagnahmt, soweit sich nicht ans den
nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, bestraft:

1. wer . . . . .
wer »nbefngt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-

schlisst beschädigt oder zerstört verwendet, verknust oder
kauft oder ein anderes Vermiß, rungs oder Erwerbsaeschäft
über ihn ahschljesft:

a wer der Berpflichuingdie beschlagnahmte» Gegenstände zu
verwahren und psteglich zu behandeln, zuividerhandelt;

1. wer den erlassene» Ausführungsbestinnnungeiizuividerhandelt.



§ 3 .
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme har die Wirkung , daß die Bornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän¬
den verboten ist und rechtsgeschästlicheVerfügungen über
diese nichtig sind. Den rechtsgeschästlichen Verfügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz der Be¬
schlagnahme sind alle Veränderungen und Verfügungen zu¬
lässig, die mit besonderer Zustimmung der Kriegs -Rohposf-
Abteilung des Kgl. Preuß . Kriegsministeriums oder aus
Grund der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

§ 4-
Peräußerungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lie-
strung der von dieser Bekanntmachirug betroffenen Gegen¬
stände erlaubt , mit Ausnahme der Veräußerung oder Liefe¬
rung an Verarbeiter ; solcher Gegenstände.

Erlaubt bleibt sedoch die Peräußerring und Lieferung,
an solche Personen oder Firmen , welche sich lediglich mit
dem Waschen, Trocknen und Fermentieren der von dieser
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände oder mit dein
Aussonder :) (Zurichten ) von Borsten ans SchBeinehaaren
beschäftigen.

Erreichen die im § 1 unter Ziffer 1, 2 oder 3 ansgeführ¬
ten beschlagnahmten Gegenstände eines Eigentümers eine
Menge von je 500 Kg., gleichviel aus welchen Arten der be¬
schlagnahmten Gegenstände sich diese Menge znsammensetzt,
so ist eine Veräußerung oder Lieferung nur an die Vereini¬
gung des Wollhandels in Leipzig, Fleischerplatz 2—5, zu¬
lässig

lieber jede Veräußerung dieser Gegenstände an die Ver¬
einigung des Wollhandels in Leipzig wird von dieser ein
Veräußerungsschein in dreifacher Ausfertigung ausgestellt.

Die Hauptaussertigung hat der Veräußerer an die
Kriegs -Rohstoff-Abteilung lWollbedars -Prüsungsstelle ) des
Königlich Preußischere Kriegsministeriums in Berlin SW.
1-\ Verl . Hedemannstr . 10, unterschrieben und mit Firm »n-
stempel versehen, unverzüglich einzusenden.

Die zweite Ausfertigung behält die Vereinigung des
Wollhandels , die dritte hat der Peräußerer als Beleg anf-
zubewahren.

Von denjenigen Gegenständen , deren Ankauf die Ver¬
einigung des Wollhandels ablehnt , sind innerhalb 2 Wo¬
chen nach Empfang des ablehnenden Bescheides Muster un¬
ter genauer Angäbe der abgelehnten Mengen an die Kriegs-
Rohstosf-Abteilnng lSektion V*' . I.) des Königlich Preußi¬
schen Krieasministeriums , Berlin SW . 4S, Verl . Hede¬
mannstr . 10, zu senden. Diese bestimmt über die Verwen¬
dung dieser (Gegenstände.

§ b-
Verarbeitungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist das Waschen, Trocknen und
Fermentieren der von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände sowie das Aussondern (Zurichten ) von Bor-

' sten aus den Schweinehaaren gestattet.
Im übrigen ist nach dem Inkrafttreten dieser Bekannt¬

machung jegliche Art der Verarbeitung und Verwendung
beschlagnahmter Gegenstände nur zur Herstellung solcher
Halb- oder Fertigerzeugnisse ' gestattet, deren Anfertigung
von der Ktiegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministerinms nachweislich genehmigt worden ist

Der Nachweis dieser Genehmigung ist vom Verarbeiter
der Rohstoffe durch einen amtlichen Belegschein zu führen,
der von der Kriegs -Rohstvff-Abteilnng lWollbedars -Prü-
fungsstelles des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
genehmigt ist.

Aufträge der Heeres- oder Marineverwaltung , für wel¬
che beim Inkrafttreten dieser Bekanntmachung bereits von
der Kriegs -stiohstvsi-Abteilnng (Wollbedars -Prüfungsstelle)
des Königlic^Mreußischcn Kriegsministerinms genehmigte
Belegscheine ans Grund der Bekanntmachung Nr . W . 1.
770/12. 15. K. -K. A. vom 31. Dezember 1915 erteilt waren,
dürfen nach Maßgabe dieser Ptlegicheine ansgeführt werden

Ferner dürfen trotz der Beschlagnahme diejenigen bei
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung im Besitz von Verar¬
beitern befindlichen beschlagnahmten Gegenstände, welche
nicht bereits durch die Bekanntmachung Nr . \V\ I . 770/12.
15. K. R . A. vorn 31 . Dezember 1915) betroffen' waren , von
den Besitzern für Aufträge der Heeres- oder Marineverwal-
tnng verarbeitet werden , sofern diese Aufträge bereits bei
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung fest erteilt waren.

Der Nachweis hierfür ist der Kriegs -Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums durch Vor¬
lage der Aufträge i» Urschrift jeweils z» erbringen.

A n m e r ku n g : Vordrucke der amtliche» Belegscheine
sind bei der Vordruckverwaltung der Kriegs -R' ohstosf-Ab-
teilung des Königlich Preußischen Kriegsministerinms , Ber¬
lin ' SW . 48, Verl . Hedemannstr . 10, anzufordern . Die An¬
forderung ist mit deutlicher Unterschrift, genauer Adresse
und Firmenstempel zu versehen.

§ 6 .

Höchstpreise.
Die beim Ankauf von der Bereinigung des Wollhandels

in Leipzig , Fleischerplatz 2—5, für die im § 1 bezeichneten
Gegenstände zu zahlenden Preise dürfen die in beifolgender
Uebersichtstasel für die einzelnen Gattungen festgesetzten
Höchstpreise nicht übersteigen.

Soweit Preisabzüge vorzunehmen sein werden oder so¬
weit für die beschlagnahmten Gegenstände Höchstpreise in
beifolgender Uebersichtstasel nicht festgesetzt werden , findet
die Festsetzung des Uebernahmepreises beim Verkauf dieser
(Gegenstände an die Vereinignng des Wollhandels in Leip
zig durch diese unter Zuziehung einer von der Kriegs -Roh-
stoff-Abteilnng des Königlich Preußischen Kriegsministeri-
unrs eingesetzten Sachverständigen -Kommission statt . Der
Höchstpreis versteht sich bei sofortiger Zahlung . Bei Stun¬
dung des Kaufpreises dürfen 2 v. H. über R'eichsbankdiskont
als Jahresziinsen zugeschlagen werden . Er schließt den Un-
satzftempel, die Verpackungskosten, ferner die Kosten der Ve-
sörderung bis zum nächsten Güterbahnhos oder zur nächsten
Schiffsladestelle , die Kosten der Verladung und Bedeckung,
nicht aber die weiteren Versendungskosten , ein. Im Orts¬
verkehr dürfen Uebersendungskosten nicht berechnet werden.
Die Vereinigung des Wollhandels wird 80 v. H. des Kauf¬
preises bei Erhalt der Rechnung , den Restbetrag nach Rich-
tigbefund der Waren zahlen.

lieber den von der Bereinigung des Wollhandels in Leip¬
zig zu zahlenden Uebernahmepreis entscheidet mangels Ei¬
nigung endgültig:
a) soweit in beifolgender Uebersichtstasel Höchstpreise seil-

gesetzt find , die zuständige höhere Verwaltungsbehörde,
d) soweit in beifolgender Uebersichtstasel Höchstpreise nicht

festgesetzt sind , das zuständige Reichsschiedsgericht für
Kriegswirtschaft.

Bei Zurückhaltung von Vorräten beschlagnahmter Ge¬
genstände ist Enteignung zu gewärtigen.

A n merk  n » g: Es ist genau zu beachten, daß die fest¬
gesetzten Höchstpreise diejenigen sind, welche die Vereinigung
des Wollhandels in Leipzig höchstens für die von der Bc-
kanntmachung betroffenen Gegenstände erster Sorte bezah¬
len darf . Für mindere Arten wird die Vereinigung des
Wollbandels entiprechend niedrigere Preise zahlen.

§ 7.
Preisberechnung.

Die Preisberechnung darf nur nach Gewichtseinheiten
erfolgen.

§ 8 .
Meldepflicht.

Bezüglich der Meldepflicht gelten die Bestimmungen der
Vekanntmachiing Nr . W . iM. 57/4. 16. K. R . A. und der
Nachtragsbekan.ntmachnng Nr . W . M. 997/5 . 17. K. R . A.

§9.
Anfragen und Anträge.

Anfragen oder Anträge , welche diese Bekanntmachung
betreffen, sind mit der Kopfschrift „Beschlagnahme von
Tierhaaren " an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung (Sektion W.
1.) des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
SW . 48, Verl . Hedemannstr . 10, zil richten.

Ausnahmen von den Vorschriften der Beschlagnahme-
bestimmung können von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums bewilligt werden

Bewilligungen von Ausnahmen von den festgesetzten
Höchstpreisen behält sich der Unterzeichnete zuständige Mili¬
tärbefehlshaber vor . K

§ 10 .
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Juli 1917 in
Kraft.

F . oulf ». ^ vH i J „li 1917.
Muliiz.
Stellt ). Generalkommando des 18. Armeekorps.

Das Gouvernement der Fettung Maine.



Ueberfichtsiasel
lkümimchiilig Nr . W. 1. 17725 .17. K. %  A.

Bezeichnung

Mähnenhaare.
—,,'chweishaare. . . .
Mwkifhaare von Pferden .
"miijaare „
stveifhaare „ „

Dnftaare, Mähnen und Schweife
Pferden . . . . . .

AiZchlachchaus Sch weine haare
ch Landschweinehaare. . .
ßlhe Zchweinewolle . .
ümmhhaare.
imehhaare. .

Iiimate. .
ntieîoare. .
Liiimgerbeihaare. . . .
cheiberhaare . . . . .

js -on Peliabfällen . . .
f'ldmile Abfälle von Haarfellen
»ftarpelzen ans Kürschnereien
Mene Abfälle von Gollfellen

aus Kürschnereien

Netto¬
gewicht

pettsetrung von Erokkanckels- u. Klein-
nonäelsköckltpreisen lür Semüse unck

Obst im Î heingcrukreise.
Nachdem unterm3. ds. Mts. durch d e R-ichZstelle für

Gemule und Obst Erzeugrrböchstpreise fistgesr«, worden
stnd und auch die Preiskomniission der Bchrkkstelle für Se-
müje und Obst für den Be,i,k Erzeugerhvchfipreise bestimmt
hat. werden hiermit für du Rh ingaukreis die nächst-hm-
d n Groß, und Klemhandelshöchsspr'ife festgesetzt:

J>5

- '00

Brutto¬
gewicht in
Handels,'id.
licher Ver¬
packung in

Säcken

i Nelto-
I gewicht

Brutto¬
gewicht in
handelsübt
Verpackung
in Säcken

.'S s=C 2
K C«riL

Vl« dir S' rni ,i! 'Bürgermeister des Kreisesk
Etselevt . werde» größere Brandschäden' ge-

K .« s"' «i"üer durch das Spielen mir Sireich-
82 * ^ uriacht haben. Die hierdurch verloren

Und so erheblich, daß «lies getan
injiii. um Brande die,er Oirt fernerhin

in 5 "iM 1’"- Karneude Ve.öfseNllichunqen

Xdl -i vT, -’ *'. ^ schemen allein nicht
,,,v ^ ^ ^» otDoitcrixiiQ ift ciiiif ) in tt-’ftpr
Sf C«Ä ecfÖlC,ia^ e,T Weise immer ?u eDer öi£
» male d,öa« r % fü]&re"' streng darüberkeinerlei Feuerzeug, wie Skresch-
bern "sw. nt die Hände von Kin-
-Eligst zu veranlasse, W',tW  hiernach

kM »eShein,, den 37. Juni 1017.
^_ Der Kön igliche Land,«-.
dWebeu"'̂ «^ "? W a i» z
itX "' i,(>« es veu neuer Ernte aufkauft.

“( ,f™‘T n ^u 'kerungen täglich vh„e vor8, erfolgen, auch ioerDeu Ana-bote
raNiN '."'^ ' derzeit en.geg'en 'gemmm.en. k
«s „ms' stfr bä-,- Äeu bezahlt wird, wurde
tai i;rn,; flul0,Int; es Ist zweckmäßig, ihn mit

3», w! ai-nt »°rl>er zu vereinbarem
^ «Ue- Wln voran ordnen wir hiermit an,teilenJ . vrnengen. die aus dem Kreis geführt>
W »/ a„ '7 .̂.^ rM-ich zur Meldung kommen^ "SderV >- r bn  fpareren Anforderungen
^en iun^ llltärUeIroa,|U"s fce" Nachweis ühren

be?eüs SvU «ß ?'” -nei1 ift  und welche
flnib.e CttSSn bie Militärverwaltung abge-

Erbfcn:
gewöhnliche .
Zuckererbfei,.

Bohnen:
Stangenbohnen.
Buschbohnen.
Pufftvhnen. .
Wachs- und Perlbohne» .

Mairübkn.
Karotten ohne Kraut:

ob lt). Juni .
ab I. August. . .

gelbe Rüben. Möhren und Mohr-
j rüben ohne Kraut6:§ 31. August

Kohlrabi: ab 20. Juni .
ab 20. Juli . . . .

Erühweitzkobl: vom 15. Juli b s
31. August . . .

Prühobst:
a Erdbeeren : I. Wahl

>l Wahl . .
» lüatderdbeeren
c. Johannisbeeren:

weiße und rote .
. schwarze. . . .
d. Stachelbeeren:
e. Süßkirschen i. .

. , il . . . !
Als Süßkirsche» I. Wahl darf nur
großfrächtigc. tadellose Ware ge

liefert werte-,. In Zweifetsfällen
entscheidet in solchen Gemeinden, in
denen eine Maiktverwoltungvor¬
handen ist, diese, sonst ift die Ent¬
scheidung non der zuständige» Orls-
polrzeibehörde durch Sachverständige
treffen zu lassen.

k. Sauerkirschen beste Ware
(Zum Emmachen) .

unsortiert. . .
I werden Erzrugerhvchftpreise fest-
, gesetzt:

1- ßimbeeren:
a Tafel-var . .Garterih rubreren in
sorgfältiger Korbpackungb-s zu 8
Psund .
b. sonstige Himbeereni (Preßware)

2. ßeideibeeren : -Blaubeeren) . .
3. Preiselbeeren :
4. Reineclauden : (Große grüne)
5. IRirabellen .

Höchstpreis
für

Groß- | Klein.
Handel

Mg- Pfg ! Ma

jÄfru ni *agnabmt  ist, bient nufere
A«Lim .7en ' bCl' " v'-beiitzer bei

^ ê onr, de» 38. Juni 1917.
_ Der Köüjgijche«»»!»«,.

verschiedenen Seiten daraus hin-
a "Ä .bie  Gaupel,plage an den Obst-
d° L'L pr -eu überhand niuunl und

! ^ upkwm Uvtahrige Ernte gefährdet ist. I,
,ailbe ^ ^ wohl um die Larve

L bckanZ TTrI lCheimaroPia brnm°T
K l[ un Laum -? urch das Anbruigeu der chlcb-

8 .^ a .herbstes erfolgreich bekämpft !
Gran- 1 Maßnahme fiir die dies" i

V 'ür Ä st'chk mehr in Betracht komm,, so
^Mk -grä ^ Vv" v»''« die Bekämpfung durch!

jzs'iter Wnsser̂ et ^ !«"' perwenüet auf!
mit vll 1 01(). Gramm l!rauiaq,ün und I

»l- B!--.» %  05 «? 1

25
22
20
30
7

24
15

12
20

28
33

28
25
22
33
8

27
17

14
22
17

t>5
28
90

28
42
28
39
28

33
38

33
30
27
38
12

32
21

18
27
21

21

65
35
100

33
47
33
45
33

Reisebrotmarken werden ausgehä„djgt:
ai  bei Reisen bis zur Dauer von 14 Tagen,
b) auf die Dauer von 3 .Monaten bei länqeren

Wellen,.unbestimmte Zeit), auch wenn eine
noch längere Reisedauer angegeben

C bei dauerndem Wechsel oes Aufeilt-
balts (Umzug) für 8 Tage.

■^ II. Kdem Falle ist in der seht allgemein vvr-
geschrlebeiiet! Abmeldebescheinigmig der Zeitraum,
vermerke" « v' lebrotmarken ausgehändsgi sind, zu

Rüdcshklin, den 28. Juni 1917.
Der Ärrisausschuf; des Rheingaukreifes.
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W-nn über den Zestpunlt des Erscheinens einer War-
stelleu!" m aC,t' Strk 't-gke,ten entstehen, so jetzt die Bezirks,
stelle für Gemüse und Obst den Zeitpunkt fest i

RüdeSheim.  den 15. Juni 1917
Der KrelsoustdiuS des Rheingauhreifes.

P- l*et»ob> -Rätter der Obst
Li " ®er bi„itm^ 16' ■a 1 ,uc,,bef  u >an Urania
kî - lkbrüte"^ "'0 um einer Iprozentiger,
^Äw «! O'öüd, K'upse,Vitriol 'fair

. »ck, es»" ,oi^ urso  kann
hZ* »ift 8alkmüchlö,u -,g amvenden
MlsJ 'önnS n Öert öaume ” besser fest-

fonrme" mage .-
->“^ •‘1' Seliweinsiirl a. M.,

n. Dr. Nördlinger, Flörs-
!k Nackenheim,

" 'Nl Issel, .Horchheimb. Worms.
^ 'wno b m̂t« be» Herbst, wäre die allgem me

iä ' ÄLS ' rlWLS « - »-« «-
r k h» .«ke 6nn ; ’rö ; '  J UI  vie nach t-^Wk dj« -" " -.so.-. ,,..p...on

0tr  Schuljugend gut
de,, 19. J „„j 1917

Der Königlich,- Landrat.

S 'e au,;erc;ewohnllchen Ätasmainnen zur Bersor-
^ «Äf* Bevölkerung mit Fleisch für die nächste«
i drn Monate bedingen einen mehr oder weniger
- großen Eingriff tu unsere Milchviehbe'tände. Bei

Auswahl des zur Schlachtung gelangenden
i Î bes wird darauf Rücksicht genommen daß
, hauptsächlich das für die Milchprvdnk'tion nicht
! m «trage kommende oder -nicht mehr unbedinali-
^ "otwendige Bieh abgeliefert wird, dagegen das
' milchgebende oder auch sonst „och für die

-Ailchprvduktioiiwertvolle Vieh „ach Möglichkeit
' erhalten bleibt- Es wird hierbei da.ani au mc k-

lam gemacht, daß diejenigen Knhhalter, die bis-
hrr .ihren Vcrpslichtungen aus dem Gebiete der
Milch- und Butterablieferung nur mangelhaft»ach--

l'hm'r verhältnismäßig höheren
h' ! ;,9\ « dacht 'verden können, als diejenigen,die ihre Berpfltchtungen erfüllt haben.

RüdeSheim, den 21. Juni 1917.
_ Drl Kreisailsschuf; des  Rheingantreijes.

D i e M a g j st r a t e „ n d H ex r e n B ü r g er -
meist er  werden hiermit daraus aufmerksam ge-
<?OmsU ÖÄ-fc ötr  Termin zur Erledigung unseresRundschreibens vom 10. v. Mts ., bete, die B.--
schlagllaisme, Beßandserhebung und Enteignung s
v°" Destillationsappararei, aus Rupfer  pp .. --m. v. Mts . ablauft.

RüdeSheim, beit 21. Juni 1917.
_Der Krkicauss chufz des Rh eiiianukreisW.

Die Anordnung über den Berlehr ^ u^ Bmcĥ '
Rnsebrvtmarken vom 20. März 1917 erhält bl-- ^
zuglich des Absatzes 2 folgende Fassung-

''- . Brotkarten-Slbiiieldescheine werden nichi mehr !ausgestellt. !

nationolftiftung
fm- Sie Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen.

“rl ete-' / ''Men Berösftntlichung
wiese« worden: ^ ^ ""'ndc Spenden über-
voii Frau Thesh Söhl-Wiesbaden 2500 Mk -wei-

^ der Nachweisung), von«um Moritz Straus, --ltzeisenheim 25 Mk von
Herrn t r med. HiaiiS Jost-'RildeSheini 50 Mtvon Herrn Dr. M ir -M,r,wi o w ’
^075 Mf ^ " ' wl ou »Mk., zusammen
.. .f' 5™ rvir für diese Spenden unseren herz¬
lichsten raus  aussprecheii, bitten wir dringend um
Zuweisung weiterer Mittel.

Zugleich bestätigen wir mit herzlichstem Tank
ran uns gilßer vorstehenden Summen zur Ver¬
wendung ausschließlich für die vinterblicbeneii inr
t. berugailkreise und für sonstige Wohlfahrtszw'-ckeuberwtesen wurden:

vom Verein für cheni. JnünstrieeLorch .5000
Mark, von Frau Dhest, Hühl-Wiesbaden 2509 Mk.,
vvn F«. Bal. Waas-Geisenheim 500 Mk., von
vkrrn Fabrstve,Walter Ewald Schulte-Lorch 50
mmn'  Verni Gras Sierstorpf -Estviller ? lu

Mk- von Fa . Matheus Müller -Allvills
tt ' -ustl Ml., ßiesamtllimme 21050 Mark.

Das Gesamtergebnis der Sammlung beträgt also
bl.' W»r heutige» Tage einschließlich der schon
vervfteutlichten Beträge: 234 913,45 Mark.

R'üdesheim, den 22. Juni , 1917.
_D "' Kreisa usschuß des Rheingautreises.

Anweisung zur Erhebung der Besitz- und
« striege-steil er.

und Herren Bürgermeister er-
uche ich, die übersandten Druckstücke der Anwei-

wng tur öte Geinemdevorstände(Hebestellen, über
^ °°n ihnen ber Erhebung der -Besitz- und Äriegs-
steun usw zu erledigenden Arbeiten nebst Rach
trag den Hebestellen zu übergeben mit der Wei-
lung s,ch mit der Anweisung Yertraut zu machen.
L-Ilten „och Druckstücke gewünscht werden, die
aber aus Kosten der Gemeinde zu beschafflen
wäre", Iv ersuche ich um entsprechenbe Mittei-
>ung iniierhaSb8 Tagen.

Die Anlegung der in der Sonderbeilage zum
Reg,erui,gsamtsblatt Nr . 3 für 1917 vorgesch.-iebe
nunnmhr" ' »" "^k friegSsteuer-Einnahmebücher hat
"vuniehr 5« Mfolge,,. Für die Bemessung der
.,/ ^ ^ rlichen Anzahl de,: Einlagebogen mag als
Aiihat dienen, daß etwa die halbe Anzahl der
Wehrbeitragspslschtigen für die Abgabe einer Be-
Nbsteuer„nS „, erfter Linie affe für 1917 mft
E ' l»̂ Ra mögen von mehr, als 20 000 Mk. ^ „r
Erg. Steuer veranlagten Pflich,igen für die Ab¬
gabe einer Kriegssteirer in Frage -foiwiMn.

RüdeSheim, den 29. Juni 1917.
Der vorlitrencke

der klnkommenlteuer-veranIagungs -RommiMan
des Rheingaukrelles.

Wagner.

. Die Herren Bürgermeister ersuche ich die ober--
iqrl e" . ^ 'veindesteuerlistenfür das Steuerjahr
Gesekes"l"/ ^ ^0- Absatz3, des Einkvmmcnsteiler-Grptzes 14 Tage lang öffentlich auSzulegen und
b" «̂ g'nn Ver Auslegung in ortsübliche Weisebekannt zu machen. Die Zeit, in der die ^iste

osseiitlicki ausgelegen, ist mir bis zum 20 n Mts
^ ist darauf zu achten daß di?:

enigen Steuerpflichtigen, die die Liste ..einsehem,
mr ou Airen eigenen BestenerungsM'rkmalen,

nicht auch von deniemgen anderer Stcnerpflich,igeusteimtiiis nehme».
RüdeSheim, den 29. Juni 1917.
Ter Vorsitzende der Einkummeii-steuer- Benin

laguiigs-Kvmimissio» des Rbringaukreists.
Wagner.

Bei Einreichung von Gesuchen um Befreiung
luuii Hilfsdienst sind folgende Angaben erforderlich:
1. GeburtSdatuni,
2. Wvhiiiliig,
•1 Ort, wo die Anmeldung zur Hilfsdienststamm--

rolle erfolgt ist,
4. GeftelliiiigSnuinmer, wenn eine Aufforderungj

zum Hilfsdienst schon zugestellt ist (die Ge-
steltuiigsiiummer steht auf deni Aufforderungs-
schreiben rechts oben).
Gesuche ohne diese Ilngaben können nicht be¬

rücksichtigt werden.
Einbemfungea usschusz Wiesbaden.



ßöchftpreUe für Bienenhonig.
Durch Verordnung oout 26 . Juni 1917 sind,

um der Wiederkehr der vorjährigen Preistreidereien
dorziibeugen . den Wünschen der Bienenzüchter ent¬
sprechend , für Bienenhonig Höchstpreise festgesetzt
worden . Sie betragen für Seim - und Preßhonici
beim Verkauf durch den Erzeuger 1,75 Mk , bei
allen anderen Honigarten 2,75 Ml . , bei Verkauf
durch andere Perionen , insbesondere durch den
Handel 2 .50 Mk . . ' und 8 .50 Mk .. für je 1 Psd .,
beim unmittelbaren Absatz vom Erzeuger an de»
Verbraucher in Mengen bis 5 KZ . betragen die
Höchstpreise 2 — Mk , und 3, — Mk . Gleichzeitig
sind alle Vertrüge über Honig , die zu höheren
Preisen bereits abgeschlossen sind , für richtig erklärt,
soweit sie nickt schon erfüllt sind . Die Bestim-
inungen gelten sinngemäß auch für ausländischen
Honig . Dock wird besonderen Härten durch die
Zulassung von AuSnnhiueii , die der ReichSzmker-
ftelke überlassen sind , vv ' gebeugt werden können , so¬
fern im Einzelialle der Weiterverkauf des zu höheren
Preise » envorbeuen ausländischen Honigs unter
behördlicher Kontrolle oder unter Beobachtung an¬
derer Vorschriften so erfolgt , daß eine Verwechslung
des inländischen »nid ausländischen Honigs mit
Sicherheit vermieden wird.

Französische..Lulture".
Die Franzosen schreiben soviel über „deutsche

Kultur " , daß es sich wohl verlohnt au einem
Beispiel den Stand ihrer . Culture * zu zeigen.
Material in reichstem Maße bietet Henry Lavedan
Mitarbeiter der „Illustration " . Am Ende eines
rohen Schmähartikels in der Nummer vom 12.
Mai 1917 schreibt er von den Friedhöfen der in
Frankreich gefallenen „Lovliss"

.Pickel und Mauerbr ch.r herbei. Nieder mit den stier¬
köpfigen Engeln, mit den Lucis. rn von der Spree , den
geflügelten Siegesgöttinnen , den zweiköpfigen Adlern,
den Trophäen aus Zement."'
Mit nackten Worte » empfiehlt „ Luzifer " voll

der Seine — Gräberschündnng . Er schraubt damit
die „Citltnre " ans vorhistorische Zeilen zurück,
denn schon die ältesten Urvölker Huven die Heilig¬
keit und Unverletzlichkeit der Grabstätte anerkannt.

Ein würdiger ' Genosse ist Herrn Lavedan in
Benjamin Paliottoil erstaudeil . In seinem Bliche
„A.u pays de la mort “ ( Paris und Nenchatel ( !) ,
Attinger freies ) schreibt dieser edle Sohn der
..Grande Nation, , :

„Auf dem Sockel (eines Gcdmksteins, Friedensstatuc in
Champien) die Worte „Freund und Feind im Tod ver¬
eint ' . Diese Säule haben französische « rme von ihrem
Sockel herab,erisiea und die-Mauer herunterg -worsen. wo
fl - in zwanzig Stücke zerschmettert liegt."
Eine entsprechende Ergänznng zn diesen rohen

Ansführlmgen bildet eine Illustration der „Daily
Mail " vom 21 . Mai 1917 , in der die gräber-
schänderische Zerstörung auf dem Friedhof i»
Ehcumy verherrlicht wird.

Dieses Bild irnd die Anssnhrnngen Lavedans
und Vallottons sprechen eine so beredte Sprache , daß
jeder Kommentar überflüssig erscheint . Trotz aller
Angriffe ans die deutsche Kultur wollen wir Deu !»
sche diese „Culture " der Franzosen und der ihnen
verbündeten Englündec nicht übernehmen . Wir
wollen auch die feindlichen Tölen pietätvoll ruhen
lassen und nicht vergessen , daß sie für ihr Vater¬
land gekämpft und geblutet haben , und daß die
Ruhe der Toten heilig ist . auch wenn es sich nur
Feinde handelt.

Vermischte Nachrichten.
3 ) Nützrehkim , 2 Juli . Ans die in vorliegen¬

der Nnmuier ds . Bl . ab gedruckte Bckamitmachung
bekr . Beschlagnahme und Höchstpreis von
Tier hau reu,  deren Abgängen und Abfäl¬
len sowie Abfällen und Abgängen von
W o ll f e ll e Haars eilen und Pelzen,
weise » wir besonders hin.

— Hundert - und MscndjülN ige » Wein . Im
Anschluß an seinen jüngsten Besuch im Wein
museunl innerhalb des Speyerer Historischen Mu¬
seums der Pfalz überwies jetzt der bayerische
König dieser ersten uitd einzigen Sammlung ihrer
Art mehrere Flasche » Wein aus den Fahren 1540,
1633 , 1728 und 1822 als Geschenk . Ihr Inhalt
wird deninächst nach Zungeiiprobc und chemischer
Analyse sachmännisch geprüft . Dabei will man,
wie der „ K. Ztg ." geschrieben »vird , die Ergcb
nisse mit denjenigen vergleichen , die man vor ein
paar Jahren mit dem ältesten bekannten erhal¬
tenen Wein der Welt gewonnen hat , nämlich dem

in einer großen Flasche eines Römcrgrabes aus
dem Ansange oer christlichen Zeitrechnung . Dieser
bei Speyer gefundene Römerwei », mit seinem
kanonischen Alter jenes der jetzigen königlichen
Spende freilich weil überragend , wurde an seinem
Aufbewahrungsort , im Pfälzer Weinmnsenm , iorg-
sam analysiert.

8 Wie man die Lebens lnillelknnpvheik leicht
erträgt . Fünf Lebensgebote : 1 . Gründlich nutz
langsam kauen . 2 . Nie beim Essen trinken . 3.
Nie den Magen überfüllen - 4 . Nie zu viel Fleisch
essen. 5. Nie in schlechter Luft schlafen . Jeder,
der so lebt , wir » für fick und die Gesamtheit -un¬
glaublich viel sparen , lvird gesundheitlich an Lech
und Seele profitieren und die ainiliche » Einickrän
klingen lachend über sich ergehen lassen . Karl
M n n n , der Weltmeistertvanderer , der bei dem
Fernmarsch Dresden — Berlin diese 202 .Kilometer¬
strecke in nicht ganz 27 Stunden zu Fuß , bewäl¬
tigt lzat und zurzeit als angehender Vierziger ini
Felde steht , schreibt : „Während iast alle Kame¬
raden von Hause Eßwaren geschickt bekommen,
außer ihrem Brotgeld und ihrem Sold noch eige¬
nes Geld für Zukost und Gennßmittel ausgeben,
toelche sie »eben der Kaserne nkost esse» uns dabei
klagen , daß sie sich schlapp fühlen und bei der
Kost ständig a » Gewicht abnehmen , habe ich als
Fleticherer von vornherein bei meiner Familie
wir jede Sendung von Eßivaren verbeten , habe
»vck, keine 5 Pfennig meines Brotgeldes oder
Soldes für solche ansgegxbegl , behalte ivöchentlich
noch ungefähr 2 Pfand von meinem guten Kom¬
mißbrot übrig , da :- ich de » Kameraden schenke»
und besinne mich äußerst wohl , während der Aus
bildung mit ihren neuartigen und natürlich größe¬
ren Anstrengungen bei zugleich regelmäßiger gei
stiger , teilweise verantwortungsvoller särigkert,
ohne jemals Müdigkeit oder gar die, beliebte Ab¬
spannung zu sühleii . Selbst m den neun Tagen
angestrengter Üebrciig im Truppe,nkager Tlseiibom
bedurfte ick, keinerlei Zulage , >»ie Backwerk , Fett,
Butter , Wurst , Milch , Eier oder Alkohol in irgend
einer Form . Ich sehne mich förmlich » ach regel¬
mässiger , tüchtiger Anstrengung » und da mir diese
außer a» dm Tage » von Elienborn fehlt , werde
ich „ stark " : ich konnte nach vier Monaten eine
Zunahme meines Nacktgen,ickits um mehr als 5
Pfund feststellen. Wie gern hätte ick, als Soldat,
jetzt a » Gepäck gewöhnt , de» 39 Kiloine,ter -Kr ontz
prüizeir -Gepäckmarsch mitgemacht ' "

Verschollen.
Original Roman von H . C ou r th s - Mahler.
3k . Fortsetzung . (Nachdruck verboten )

«„Nein , nein , an Ortlingen ist nickt zu denken.
Aber lieb ist es doch von Ronald , daß er uns
solch ein Angebot macht - Er ist überhaupt ein
Prachtmensch , »ud Gott sei Dank seinem Pater io
unähnlich wie niöglich . Er ist nach ' einer lieben
guten Mutter geraten"

Beva nickte mit strahlende » Altgen.

„Ein lieber , herrlicher Mensch ist er."
„Und irb bi » nun so sroh , Tante Stasi , daß

dn mir nicht zürnst ."

„Zürnen ? -Ach, d » kleine Närrin ! Wie soll
ick dir zürne » , »veil dn einen Menschen ü > recht
von .Herzen lieb hast - Da müßte ick aus anderem
Holze geschnitzt sein . Laß dir kein Quentchen,
von deiner Liebe verkümmern , lind wen » du vor
Sorge » ick» aus und ei» weißt — sei glücklich,
daß du geliebt wirst und lieben kannst . Da bist
dn so reich - so reich — ^aber jetzt wollen
wir von anderen Dingen reden . Fck> »vill ^dir
nickt in dein Heiligtum hiucinstören mit Her und
Spi». Was meinst dn , ob ick nicht in einer großen
Swdt Geld als Aunststopserin verdienen könnte?
Du »veißt , ich bessere jeden Schäden aus , daß nichts
zu merken ist . Und dn könntest vielleicht kein
hübsches Zeichne » verwenden oder Musikstunden
gebe » ."

Ehe Beva anhvorten konnte , trai ein Haus¬
mädchen ein. Die Diener waren als überflüssig
seit de »» Tode des Herrn von Krcnzberg entlasieir
worden und nur das notwendigste Personal war
noch vorhanden . Dos Mädchen überreichte Tante
Stasi ein Telegramm.

„Der Bote wartet »ocki, ialls Rückantwort nötig
ist , gnädiges Fräulein ."

Tante Stasi üssnete die Depesche und las:
„Heute nachniitiag »vird ein Amerikaner , Mr.

Croßhall , Krenzbcrg besichtigen . Scheint ernste
Kaufadsichten z»i haben . Bitte empfangen ^ imd
heruniführen . Ich kann nicht abkomrnen . Herz¬
lichen Gruß . Benno ."

„Es ist gut , Lene , Antwort ist »eicht nötig,"
sagte die alte Tanre und reichte Beva die De¬
pesche, während das Mädchen wieder hinansging.

„Jetzt wird es ernst , Tante Stcki -" bemerkte
Beva , als sie gelesen hatte.

Tie alte . Dame sah ein Weilchen vor sich Hw.
Dann strich sie energisch über die Schürze.

„Nun , wir sind bereit ."
Sie ergriff ihren Schlüsselkorb.
„Ich will dock gleich »ock einmal durch alle

Zimmer gehen , damit dieser Mr . Croßhall alles
in Ordnung findet ."

„Kann ick, dir helfen , Tantchen ?"
„Nein , nein , das muß ich selb sttun , Kindl

bleib nur bei deiner Näherei ."

Damit ging Tante Stasi aus dem Zimmer.
Beva trat an das Fenster und sah hinaus . Die

Augen »vnrden ihr feucht - Es würde doch sehr
schwer sein , diese warme », traate Heimat zu ver¬
lasse », i» der sie nie gefühlt hatte , daß sie eine
arme Waise war.

Aber sie gab lick, der Trauer nicht lange hin.
Energisch wischte sie über die Augen und nahm
ihre Arbeit wieHer aus.

Als Tante Stasi von ihrem Jnspiziernngsgange
zurück kan», war sie wieder ganz gefaßt.

Gleich darauf ließ sich Ronald von Ortlingen
den Damen melden . Er wollte sich nach ihrem
Befinden erkundigen . Seit sic zusammen von Brr - .
Hu zurückgekehrt waren , harten sie sich noch nicht
wieder gesehen.

Tante Stasi erzäblte ihm gleich, daß der Gene¬

ral für den siHgckmittag einen Käufer angekündigt
hatte.

„Denke dir , Ronald , es ist ein Amerikaner,"
fügte Beva hinzu.

llnd sie reichte ilnu die Depesche.
Ronald von Ortlingen sab daraus nieder , und

als er den Namen Croßhall las , stutzte er. Wie
durch Zauberinacht stand plötzlich Lilian Croßhalls
Erscheinung vor ihm , so, »nie er sic zuerst ge¬
sehen im Vestibül des Hotels . Dieser Mr . Croß¬
hall »var doch wohl der Vater dieser junge » Dame:
Welch ein seltsamer Zufall , wenn dieser letzt bier
als Käufer von Kreuzberg anftreten sollte.

Trotzdem er sich energisch dagegen wehrte , batte
er . seit er von Berlin zurückgekehrt war , immer
wieder an dje schöne Amerikanerin denken müssen.
Etwas in ihrem Wesen batte doch sein Interesse
geweckt, obwvbl er sie als „kokette Amerikaners»
mit freien Manieren " ahtnn »tollte . Irgend et¬
was stimmte ihn , nicht zn diesen « Bilde . J tzM
stolzes Gesicht und die klarblickenden , tiefblauen
Augen luiderspracheii seiner Ansicht . Und trotz
seiner scharfen Kritik batte ihm unbewußt ihre
Erscheinung den Eindruck einer gewissen Vornehm¬
heit gemacht-

„Aber sie bat unbedingt sehr ausfallend mit ..
mir kokettiert und ist mir absichtlich in den Weg
gelaufen . Entschieden aufdringlich Hai sie
ans der Treppe augestarrt , und das darf eHW|
Dame nicht tun ."

Damit sprach er Lilian Eroßhall das UtJÄjl
wie cs seiner strengen , ehrenhaften Ansicht
sprach , die jedem leichtsinnigen Flirt abhold

Wie , wenn nun der Vater dieser »ungen ’*
Kreuzberg kaufte und diese Menschen seine nächst -i
Nachbarn wurden in Zukunst ?"

Er legte langsam die Tepescke zusammen-

„Ein Mr . Croßball wohnte in Berlin in d^
selben Hotel , wie wir . Ich hörte , er >et
Dollarn,illionär . Zur Hotel bewohnte er eine

von Zimmern . Also dürfte er ein zahlungss *®1|
Käufer sein, " sagte er langsam , »vie Legen
Willen.

Tante Stasi strich langsam über die ; ll' l’J,pen
„Nun — wenn Kreuzberg schon verkauft

muß , dann ist es nötig , daß der Kaufpr « --' 9^
bar ausgezahlt wird . Und so mag der Amcr>
in Gottes Namen kommen ." .

(Fortsetzungsmĝ .

>« , » , » » » » » » » » » » » » » « » » » » * , » » » »

Bestellungen
auf den , 4*

„Rlitingauer Atyctger
für das 3 Quartal werden " vch von ^
Zeiin ' igSträgeni . von den Postanstalteu un ^
unserer Geschüft - ftelle enti )egengeno »»«en-

Der Verlag-
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